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§ 36 BLKUFG Sonderzahlungen

BLKUFG - Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfirsorgegesetz 1998 - BLKUFG 1998

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

Den Empfangern von wiederkehrenden Leistungen gebuhrt fur jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der
Hohe von 50 v.H. der Rente, die ihnen fur den Monat der Auszahlung zusteht. Die fur das erste Kalendervierteljahr
gebUhrende Sonderzahlung ist am 1. Marz, die fir das zweite Kalendervierteljahr gebUhrende Sonderzahlung am
1. Juni, die fur das dritte Kalendervierteljahr gebihrende Sonderzahlung am 1. September und die fur das vierte
Kalendervierteljahr gebihrende Sonderzahlung am 1. Dezember auszuzahlen. Bezieht ein Empfanger von
wiederkehrenden Leistungen wahrend des Kalendervierteljahres, fir das die Sonderzahlung gebihrt, nicht
ununterbrochen eine Rente, so geblihrt als Sonderzahlung der entsprechende Teil. Dies gilt auch, wenn sich die Rente

wahrend dieses Zeitraumes auf Grund einer Neufestsetzung (§ 37) andert.

In Kraft seit 04.11.1998 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/blkufg/paragraf/37
file:///

	§ 36 BLKUFG Sonderzahlungen
	BLKUFG - Beamten- und Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz 1998 - BLKUFG 1998


